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Slugbeßnung beg eibgen. ^aMifgefeßeg auf bag Steingemerbe
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befdiloffen, um fid) Bor allem über bie ibatfädjlidjen Ser*
hältniffe nodj genauer p orientieren. — ®er ßentraloorftanb
erflärte fich ferner aug rein mirtfcbaftlidjen ©rüttben prin*
gipteß p ©unften ber ©rmerbung unb beg Setrtebeg ber

©ifenbaßnen bitreh ben Snnb. — ®urd) 3«iritt neuer
Sereine bat bie 3ofÜ ber ©eftionen nunmepr bag erfte
hunbert überfdjritten.
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Not lehrt beten; Arbeit lehrt,
Wie man gegen Not sich «ehrt.

Schmmrlscher Gewerbeoereiu.

(Mitteilung.)
Der Centralvorstand der-

sammelte sich am 25. Oktober

zum eisten male in den neuein-

gerichteten Bureaux des Sekre-
tariates in Bern. Bei Anlaß
der Geschäftsübernahme des

neuen Vorortes wurde dem zurücktretenden Centralpräsidenten,
Herrn Ständerat Dr. Stössel, eine Tellstatue und dem bis-
hertgen Vicepräsidenten, Hrn. Boos-Jegher. eine goldene
Uhr als Anerkennung ihrer 12jährigen verdienstvollen Thätig-
kett überreicht. — Die Central Prüfungskommission wurde
neu bestellt und als Präsident derselben ernannt Hr. Museums-
direktem Blom in Bern. — In Wiederbesetznng der Stelle
wurde als Adjunkt des Sekretärs Herr Dr. Emil Oesch,
Redaktor in Bern gewählt. Zum Bedauern des Central-
Vorstandes war unter den Bewerbern französischer Zunge
keiner, der mit Erfolg hätte in Konkurrenz treten können.
Man glaubt auch mit dieser Wahl den Bedürfnissen der

romanischen Schweiz gerecht zu werden. — In Bezug auf
die Gewerbegesetzgebung wurde beschlossen: Die Frage der

Berufsgenossenschaften soll ein Haupttraktandum der nächst-
jährigen Delegiertenversammlung bilden und an derselben zu
einer definitiven Entscheidung gelanger. Der leitende Aus-
schuß wird zur gründlichen Aufklärung dieses so wichtigen
Traktandums mit den hiezu erforderlichen Maßnahmen be-

traut. — Im fernern wurde das reichhaltige Arbeitsprogramm

des Sekretariates pro 1897/98 festgestellt. — In Bezug
auf die Veranstaltung einer schweizerischen Gewerbestatistik
schloß man sich den Vorschlägen der Statistischen Gesellschaft

an, wonach die Gewerbezählung wo möglich schon im Jahre
1898 stattfinden soll. — Die bisherigen Maßnahmen des

neuen Vorortes betreffend Kranken- und Unfallversicherung
wurden gutgeheißen und derselbe beauftragt, noch für einige
bisher nicht berücksichtigte Postulate der Luzerner Delegierten-
Versammlung weitere Schritte zu thun. — In Ausführung
eines Antrages der Sektion Basel, wonach einer weitern
Ausdehnung des eidgen. Fabrikgefttzes auf das Kleingewerbe
entgegenzutreten sei, wurde eine Umfrage bei den Sektionen
beschlossen, um sich vor allem über die thatsächlichen Ver-
Hältnisse noch genauer zu orientieren. — Der Centralvorstand
erklärte sich ferner aus rein wirtschaftlichen Gründen prin-
zipiell zu Gunsten der Erwerbung und des Betriebes der

Eisenbahnen durch den Bund. — Durch Zutritt neuer
Vereine hat die Zahl der Sektionen nunmehr das erste

Hundert überschritten.

Schweizerischer Gewerbeverein.
Leitender Ausschuß.

Kreisschreiben Nr. 167
an die

Sektionen des Schweizerischen Hewcröevereins.

Werte Vereinsgenossen!
In der Delegiertenversammlung in Luzern am 13. Juni

ist der Handwerker- und Gewerbeverein Bern als Vororts«
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feftion unb Verr 3- ©djeibegger als ©entralpräfibent ernannt
toorben. Statutengemäß batte bte SSorortSfeftton bret aJiit=
glieber in ben leitenben StuSfcßufe p mähten. ®erfelbe he»

fieljt nunmehr aus folgenben OKttgliebern :
V§. 3- ©dietbegger, Sdjuhfabrifant, fßräfibent.

®. Uttidjel, SSudbibrucferetbefi^er, SBicepräfibent.
©iegertft=@loor, ©penglermetfter, Duäftor.
©teiger, Oberridtjter, 23eififcer.

®er neue lettenbe Ausfluß tolrb fid) bemühen, bas ihm
gefdjenfte Sßertrauen p rechtfertigen. 2BidE)tige unb nuß»
bringende Aufgaben harren ber Prüfung unb ©rlebtgung.
Su ihrer glücfltdjen ßöfung ift aber ein harmontfcheS 3"=
fammenmitfen aber Sräfte unerläfetidb- Süiögen uns daher
bte ©eftionen durch neue Anregungen unb burcb prompte
unb eingebenbe ©rlebigung ber Upen pr ®egutadjiung unb
ißeriibterftattung unterbretteten fragen unterftüßen.

Suchen mir gemeinfam unfere Aufgabe mit SBerftänbntS

p erfaffen unb mit fffiürbe aber ©nifdjloffenheit p erfüllen.
©S mirb bieg baS mirffamfte SDUttel fein, um bie unter ber

bisherigen ßeitung erreichte ©tärfe unb S3ebeutung unfereS
SSerbanbeS p fteigern unb unferm ©tanbe bienftbar p fein.

©o treten mir benn unfer Amt mit 3«üerfid)t an unb
hoffen, es merbe ficb mit jjjülfe ber ©eftionen ü'nb Eftitglieber
eine immer lebhafter unb nupbringenber merbenbe AMrffam»
feit entfalten.

** *
© i b g e n. gfabrifgefeßgebung. ®er ©entrai»

oorftar.b hat befchloffen, bem Antrage ber ©eftion Sßafel

$o!ge gebenb, eine Umfrage bei ben ©eftionen p oeranftalten
über ihre (Erfahrungen betreffenb Anmenbung beS eibgen.

SabrtfgefefceS im Steingemerbe unb über ihre Anflehten be»

treffenb etne allfällige Dhbifion biefeS ©efcßeS.

SBefattntlidj mirb baS eibgen. $abrifgefeß in ben Santonen
fehr oerfcßieben gehanbhabt. ©tnjelne Kantone haben ben

Segriff „gabrif" ungebührlich auSgebehnt. (Eine Sfteihe

fletngeraerbltdjer ®efd)äfte, bie feinen fabrtfmäßfgen SBetrieb

aufmeifen, mürben unter baS gabrifgefeß gefteilt unb finb
bamit gegenüber anbern in ihrer ©rmerbSthättgfeit ein»

gefdjränft. 3m einen Santon merben SSemiHtgungen für
Ueberjeitarbeiten freigebig, im anbern nur unter fid) ftetS

fteigernben ©ihmierigfeiten erteilt. 23alb finb foldje 8e»

miüigungen foftenfrei, halb aber audj mit nicht unmefentlidjen
Soften oerbuuben. Um nun in ©adjen geeignete äftaßnaljmen
treffen p fönnen, foECten mir borerft bte thatfächlichen SSer»

hältniffe fennen lernen.
AnberfeitS gibt bie organifierte Arbeiterfchaft feit Sahren

baS tBefireben funb, fomohl bte fämtlidhen gemerbltchen

betriebe unter baS gabrifgefeß flehen p laffen, als aud)

eine flteoiflon beS gabrifgefeßeS anpbahnen. SnSbefonbere

foQten ber gefeßltche DtormalarbeitStag auf 10 ©tunben
ijerabgefeßt, ber ©amgtag»9kd)mitiag für Arbeiterinnen frei=

gegeben, baS gabrifinfpeftorat bermehrt merben. ®tefe ©r»

meiternng ber Arbeiterfdjußgefefcgebung gebenft man fofort
nach (Erlebignng ber ©efegeSborlagen betreffenb Sranfen»
unb Unfattberficherung anpbegehren.

©o fehr nun aud& mir pgeben müffen, baß im heutigen
(ErmerbSleben Suftänbe finb, bie bringenb einer (Regelung

rufen, fo finb mir bod) ebenfo fehr überzeugt, baß auf bem

bon ber Arbeiterfchaft borgefdilagenen 2Bege ber Sern beS

UebelS nicht gehoben mirb. (ES ift baher unfere $fttd)t,
auf biefe Seftrebungen unfer Augenmerf p richten, um im
gegebenen Seitpuufte eine ben töebürfniffen beS ©emerbe»

ftanbeS entfprecßenbe ©tettung einnehmen p fönnen.

3u biefem 3®e& laben mir bie ©eftionen ein, bie

^frageftogett *) p berteilen unb p beantmorten, fei es

*) ®ie jeljn gragen tauten:
1. SSelcpe nachteiligen (Erfahrungen haben ©ie mit ber Au§«

betjnung be§ eibg. gabrifgefeßeS auf baS Sleingeroerbe gemacht?
2. Mit roelcfjer Minimalphl bon Arbeitern finb nach Sfflem

SSiffen ©efchafte unter baS gabrifgefep gefteltt roorbeit

burdj bie ©eftionen felbft als ©rgebniS gemetnfamer S3e»

fprechungen ober auch burdj bte ©tnplmitglieber als perfôn»
liehe AnfldjtSäußerung. ®te Antmorten finb an unfer ©efre»
tariat, mo auch nach Sebarf meitere SBogen bepgen merben

fönnen, bis fpâiefiettê 15» Sscjcmfier 1897 einp-
fenben.

®S ift p hoffe«, bafj bie ©eftionen biefer toidhtigen
grage bie gebührenbe Aufmerffamfeit fchenfen unb uns burdj
fleißige SSetljätigung, fomie mahrheitSgetreue unb balbige
(Begutachtung in ©taub fefcen, bie als gmedmäßlg befunbenen
(Maßnahmen pr Skhrung ber fleingemerblidjen Sntereffen
rechtzeitig p treffen.

* **
®ie im lebten Sreisfdjreiben oom 81. Auguft angemel»

beten neuen ©eftionen
(Berein fchmetgerifcher fBndjbrudereibefiher
(Berbanb fdjmeijerifdjer (Uiefcgermetfler
©entralöerbanb fdjmetgerifdjer ®apesierermetfter

finb ohne Sßtberfprudj aufgenommen morden. S33tr ent»

bieten ihnen ÇerslicCjeu SßiEfomm!
Eleu haben fid) angemeldet:

©anbroerfer» utb ®emerbeoerein §ersogenbuchfee mit 100
üftitgliebern,

©anbroerfer UnrerftübungSüerein ÜBilliSau unb Umgebung
mit 50 3Jiitgliebern,

©chmetpr. Sierbrauer^Seretn (Sib in St^einfelben) mit 175
fUlitgltebern.

SJiit biefen Anmelbungen ift bte 3a!jl ber ©efttonen auf
101 geftiegen, hat alfo baS erfte hundert überfchrttten.

Vivant sequentes!
2Jht freunbelbgenöffifchem ®rufe 1

3für ben leitenben AuSfchufe,
®er fßräfibent: ®er ©elretär:. ©djeibegger. Söerner SrebS.

Slröeitg« uttt» SiefcritHgäüfeertrogttttge».
(Amtliche DriginaI«3Kitteitungeu.) Nachdruck verDoien.

®er grofee ®unnel in SS i f p e r t e r b i n e n

(Aäallig) pr Verleitung üou SSemafferungSmuffer aus ben

Alpen mürbe an bte Unternehmer ©ebrüber $eüi unb fj.
Drtefli in DJlontljeb bergeben.

DperationSfaal ber tßferberegieanftalt
®h«n. ®rb«, tDîaurer= unb ©tetnhauerarbeiten an 33au=

meifter Vopf in ®bu«; Simmer arbeiten an SSaumelfter

SWatbieS in ®h«n 1 ©penglerarbeiten an ®. ©aufer in Dber^

hofett; ©^teferarbeiten au ©h- fBaumgartner in ®hu«-
ß a b o r t e r g e b ä u b e ber ÜTi unttionSfabrif

®h««- Shie SSlihablettungen an ®. SQSinfler in ®h««- ®io
übrigen Arbeiten an bte eben genannten Uebernehmer in
®h«« ««b Oberhofen.

tßoftgebäube tn greiburg. ®ie (Erb», Sanali»

fattonS» unb SDÎaurerarbetten an ©£)• A3inf[er=Summer in
fjreiburg; bte ßtefefung beS SÖSalptfen an ©chmib IBaur

. ©ie. tn gretburg.

3. ©inb iBeWiüiguitgen pr Ueberjeitarbeit jemeiten mit. ober

ohne befonbere ©chmierigteiten erteilt morben?
4. S8i§ p metchem Aiajimum oon ArbeitSftunben unb bis auf

roetChe ®auer (Anphi lochen) rourbe Ueberjeitarbeit beroiUigt
5. SBelche ©ebiihren mufften für folcpe Semittigungen bephlt

merben?
6. SSetcpe anberroeitigen SBebingungen mürben an folche 33e«

miüigungen getnüpft?
7. ©inb bie bem eibg. gabriïgefep unterteilten ©ef^äfte burch

ben Umftanb gefhäbigt, bah nieftt atte S3erufSgenoffen bem

©efep unterteilt finb?
8. SGSetche anberroeitigen Aadjteite haben ©ie mahrgenommen?
9. 23ie ftetten ©ie fich p einer AuSbefjnung beS beftehenbett

gabrilgefepeS im Sinne ber Aebuftion beS AormalarbeitS»
tage? ; ber freigäbe be§ ©amStag.Aachmittageg für Ar«
beiterinnen?; ber SSermeljrung be§ 2fabrilinfpe!torateS

10. Anfällige meitere Anfichten, SBünfhe, Mitteilungen in SBepg

auf bie gabri!gefe|gebung.
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sektion und Herr I, Scheidegger als Centralpräsident ernannt
worden. Statutengemäß hatte die Vorortssektion drei Mit-
glieder in den leitenden Ausschuß zu wählen. Derselbe be-
steht nunmehr aus folgenden Mitgliedern:

HH. I. Schetdegger, Schuhfabrikant, Präsident.
G. Michel, Buchdruckereibesitzer, Vicepräsident.
Stegertst-Gloor, Spenglermeister, Quästor.
Steiger, Oberrichter, Beisitzer.

Der neue leitende Ausschuß wird sich bemühen, das ihm
geschenkte Vertrauen zu rechtfertigen. Wichtige und nutz-
bringende Aufgaben harren der Prüfung und Erledigung.
Zu ihrer glücklichen Lösung ist aber ein harmonisches Zu-
sammenwilken aller Kräfte unerläßlich. Mögen uns daher
die Sektionen durch neue Anregungen und durch prompte
und eingehende Erledigung der ihnen zur Begutachtung und
Berichterstattung unterbreiteten Fragen unterstützen.

Suchen wir gemeinsam unsere Aufgabe mit Verständnis
zu erfassen und mit Würde aber Entschlossenheit zu erfüllen.
Es wird dies das wirksamste Mittel sein, um die unter der

bisherigen Leitung erreichte Stärke und Bedeutung unseres
Verbandes zu steigern und unserm Stande dienstbar zu sein.

So treten wir denn unser Amt mit Zuversicht an und
hoffen, es werde sich mit Hülfe der Sektionen Und Mitglieder
eine immer lebhafter und nutzbringender werdende Wirksam-
keit entfalten.

H
»

Eidgen. Fabrikgesetzgebung. Der Central-
vorstand hat beschlossen, dem Antrage der Sektion Basel
Folge gebend, eine Umfrage bei den Sektionen zu veranstalten
über ihre Erfahrungen betreffend Anwendung des eidgen.
Fabrikgesetzes im Kleingewerbe und über ihre Ansichten be-

treffend eine allfällige Revision dieses Gesetzes.

Bekanntlich wird das eidgen. Fabrikgesetz in den Kantonen
sehr verschieden gehandhabt. Einzelne Kantone haben den

Begriff „Fabrik" ungebührlich ausgedehnt. Eine Reihe
kletngewerblicher Geschäfte, die keinen fabrikmäßigen Betrieb
aufweisen, wurden unter das Fabrikgesetz gestellt und sind

damit gegenüber andern in ihrer Erwerbsthätigkeit ein-

geschränkt. Im einen Kanton werden Bewilligungen für
Ueberzeitarbeiten freigebig, im andern nur unter sich stets

steigernden Schwierigkeiten erteilt. Bald sind solche Be-

willigungen kostenfrei, bald aber auch mit nicht unwesentlichen
Kosten verbunden. Um nun in Sachen geeignete Maßnahmen
treffen zu können, sollten wir vorerst die thatsächlichen Ver-
Hältnisse kennen lernen.

Anderseits gibt die organisierte Arbeiterschaft seit Jahren
das Bestreben kund, sowohl die sämtlichen gewerblichen
Betriebe unter das Fabrikgesetz stellen zu lassen, als auch

eine Revision des Fabrikgesetzes anzubahnen. Insbesondere
sollten der gesetzliche Normalarbeitstag auf 10 Stunden

herabgesetzt, der Samstag-Nachmittag für Arbeiterinnen frei-
gegeben, das Fabrikinspeklorat vermehrt werden. Diese Er-
Weiterung der Arbeiterschutzgesetzgebung gedenkt man sofort
nach Erledigung der Gesetzesvorlagen betreffend Kranken-
und Unfallversicherung anzubegehren.

So sehr nun auch wir zugeben müssen, daß im heutigen

Erwerbsleben Zustände sind, die dringend einer Regelung

rufen, so find wir doch ebenso sehr überzeugt, daß auf dem

von der Arbeiterschaft vorgeschlagenen Wege der Kern des

Uebels nicht gehoben wird. Es ist daher unsere Pflicht,
auf diese Bestrebungen unser Augenmerk zu richten, um im
gegebenen Zeitpunkte eine den Bedürfnissen des Gewerbe-

standes entsprechende Stellung einnehmen zu können.

Zu diesem Zwecke laden wir die Sektionen ein, die

Fragebogen 5) zu verteilen und zu beantworten, sei es

*) Die zehn Fragen lauten:
1. Welche nachteiligen Erfahrungen haben Sie mit der Aus-

dehnung des eidg. Fabrikgesetzes auf das Kleingewerbe gemacht?
2. Mit welcher Minimalzahl von Arbeitern sind nach Ihrem

Wissen Geschäfte unter das Fabrikgesetz gestellt worden?

durch die Sektionen selbst als Ergebnis gemeinsamer Be-
sprechungen oder auch durch die Einzelmitglieder als persön-
liche Ansichtsäußerung. Die Antworten sind an unser Sekre-
tariat, wo auch nach Bedarf weitere Bogen bezogen werden
können, bis spätestens IS. Dezember I8S7 einzu-
senden.

Es ist zu hoffen, daß die Sektionen dieser wichtigen
Frage die gebührende Aufmerksamkeit schenken und uns durch
fleißige Bethätigung, sowie wahrheitsgetreue und baldige
Begutachtung in Stand setzen, die als zweckmäßig befundenen
Maßnahmen zur Wahrung der kleingewerblichen Interessen
rechtzeitig zu treffen.
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Die im letzten Kreisschreiben vom 31. August angemel-
deten neuen Sekttonen

Verein schweizerischer Buchdruckereibesitzer
Verband schweizerischer Metzgermeister
Centralverband schweizerischer Tapezierermeister

sind ohne Widerspruch aufgenommen worden. Wir ent-
bieten ihnen herzlichen Willkomm!

Neu haben sich angemeldet:
Handwerker- urd Gewerbeverein Herzogenbuchsee mit 100

Mitgliedern,
Handwerker Unterstützungsverein Willisau und Umgebung

mit 50 Mitgliedern,
Schweizer. Bierbrauer-Berein (Sitz in Rheinfelden) mit 175

Mitgliedern.
Mit diesen Anmeldungen ist die Zahl der Sektionen auf

101 gestiegen, hat also das erste Hundert überschritten.
Vivaub ssMsrttss!

Mit sreundeidgenössischem Gruß!

Für den leitenden Ausschuß,
Der Präsident: Der Sekretär:

I. Scheidegger. Werner Krebs.

Arbeits» md Ziesermlgsübertraglmgeu.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) nàà<à

Der große Tunnel in V i s p e r r e r b i n e n

(Wallis) zur Herleitung von Bewässerungswasser aus den

Alpen wurde an die Unternehmer Gebrüder Felli und F.
Ortelli in Monthey vergeben.

Operationssaal der Pferderegieanstalt
Thun. Erd-, Maurer- und Stetnhauerarbeiten an Bau-
meister Hops in Thun; Zimmerarbeiten an Baumeister
Matdies in Thun; Spenglerarbeiten an E. Sauser in Ober-

Hofe»; Schieferardeiten an Eh. Baumgartner in Thun.
L a b o r i e r g e b ä u d e der Munitionsfabrik

Thun. Die Blitzableitungen an G. Winkler in Thun. Die
übrigen Arbeiten an die eben genannten Uebernehmer in
Thun und Oberhofen.

Postgebäude in Freiburg. Die Erd-, Kanali-
sations- und Maurerarbeiten an Eh. Winkler-Kummer in
Freiburg; die Lieferung des Walzetsen an Schmid Baur
u. Cie. in Freiburg.

3. Sind Bewilligungen zur Ueberzeitarbeit jeweilen mit. oder

ohne besondere Schwierigkeiten erteilt worden?
4. Bis zu welchem Maximum von Arbeitsstunden und bis auf

welche Dauer (Anzahl Wochen) wurde Ueberzeitarbeit bewilligt?
5. Welche Gebühren mußten für solche Bewilligungen bezahlt

werden?
6. Welche anderweitigen Bedingungen wurden an solche Be-

willigungen geknüpft?
7. Sind die dem eidg. Fabrikgesetz unterstellten Geschäfte durch

den Umstand geschädigt, daß nicht alle Berufsgenossen dem

Gesetz unterstellt sind?
8. Welche anderweitigen Nachteile haben Sie wahrgenommen?
9. Wie stellen Sie sich zu einer Ausdehnung des bestehenden

Fabrikgesetzes im Sinne der Reduktion des Normalarbeits-
tages?; der Freigabe des Samstag-Nachmittages für Ar-
beiterinnen?; der Vermehrung des Fabrikinspektorates?

1V. Allfällige weitere Ansichten, Wünsche, Mitteilungen in Bezug
auf die Fabrikgesetzgebung.
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